
IN 81290 zu 8.

Z. Z. Konstaun
von demGesellschafts vertrage

oder Grund sage der bürgerlichen Rechtes.

Fustes Buch.

Ich will untersuchen, ob man in der bürgsbei¬
nungeine rechtliche undsichere Regelfern dieAnge¬
legenheiten geben kann, wennmandie Menschen
so nimmtwie sie sind, und die Gesezeso, wiesie
sein können. Ich werdein dieser Untersuchungein¬
bestreben, stets das was das Recht erlaubt mit
demwas die Klugheit vorschreibt zuverbinden
so das das Rechte und Nützliche gesangeneine
ausmachenvollen.
Ich gehe sogleich zu meiner Materie über ohnevon¬
her viel Geschwärz über meinen Vorwubefzu
machen. Manwird mich tragen, ob ich Regent
oder Gesezgebersei, da ich über Politis schreibe.
Ich antworte nein, und daß ich eben darumüber
Kolitis schreibe. Wäreich eines von beiden, sowür¬
da ich meine Zeit nicht damit verlieren zusagen
waszu thunigen, gethen werdensolle, ichwerden
e thun, oder ganzschweigen.

Geborenals ein würgereines freien Staates, undein
Wieddes Souveraius, so ist doch, wieschwachauchder
Einfluß meinerStimmebei den öfentlichenGeschäften
sein mag, das Recht über dieselbe zu ertigen hin¬
reichend mir die Pflicht anzulegen mich davonje
unterrichten, undbin glücklich, so oft ich diedegie
rengen tädte, stets in meinenUntersuchungenneu.
" Gründe zu senden, umdie meinesVaterlandes
zulieben.

1Kapitel
Gegenstand des ersten Buches

Der Menschist Feld geboren, und überall liegst
er in letten. Einer glaubt Herr der andere
zu sein, der dochnicht wenigerSklaveals sieselbst
ist. Wieist diese Veränderunggeschehen. Ichweiß
es nicht. Waskann dieselbe rechtlich machen?



ich glaube diese Frage auflösen zu können.

Wenn ich nur allem auf die fürische Stärke Rücksicht

nähme, und ihre Wirkungen würde ich sagen:
Wenn ein Volk gezwungen ist zu gehorgen, und
es gehorcht thut es wohl, und wenn es imStande

ist sein Noch abzuschütteln, und es wirklich abschick

telt, thut es noch besser: denn da es seine Freiheit

mit der dem nämlichen Rechte wieder erlangt, mit
dem man Boch sie ihm entrißen hatte, ist es ent¬
weder berechtigt sie wieder zu erklmpfen, oder man
war es nicht ihm dieselbe zu nehmen. Aber die gesell¬

schaftliche Ordnung ist ein geheiligtes Recht, welches
allen anderen zur Grundlage dient. Denn ungemt.

tet entspringt dieß Recht nicht aus der Natur, es

gründet sich daher auf bereinkommen. Es handelt
sich nun darum welche diese Verträge sind bevor

ich dahin komme muß ich vorher des bestimmen
was ich voraus schicken will.

IV Kapitel

Von den ersten Gesellschaftens.

Die älteste von allen Gesellschaften, und die einzi¬
ge rein natürliche, ist die der Familie. Aber auch
die Kinder bleiben nicht länger an den Vater ge¬
Bunden als sie seiner Bedürfen zu ihrer Erhaltung

bedürfen. Wie dieß Bedürfniß aufhört / zerrißt
dieses natürl Band. Die Kinder entbunden das

Gehorsens, den sie dem Vater schuldig sind der
Vater der Sorge die er für seine Kunden tragen
muß, entledigt kehren einer wie die anderen

in den Stand der Unablängigkeit zurück. Wennsie
noch ferner fortfahren vereint zu bleiben, so

ist dieß nicht mehr natürt, es ist willkürlich und

die Fall Famillie erhält sich nur durch Überein
Logenen.

Diese gemeinschaftliche Freiheit entspringt aus der

menschlichen Natur. Des Menschen. Sonn erstes Ge¬
sey ist über seine eigne Erhaltung zu wechen,

seine ersten Sorgen sind / die, die er sich selbst
schuldig ist, und wie er in das Alter der Vereinst
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eintritt wird er, indem er nun selbst die zu

seiner Erhaltung tauglichen Mittel wühlen muß,
eben, dadurch sein eaner Herr.
die Famillie also ist, wenn man will das erste Vor¬

bild der bürgerlichen Gesellschaften: der Regent
ist nichts ander bals eine Lopel des Vaters, das
Volkt eine der Kinder, und da alle frei un

gleich geboren sind, veräußern sie ihre Unab¬

hängigkeit nur wenn es ihr Nutzen heischt. Der
ganze Unterschied besteht darin das in der Fa¬
miliengesellschaft die Liebe des Vaters zu seinen
Kindern ihn für seine Sorgen bezelt, da im Staa

te hingegen das Vergengen das im Herrschen selbst

liegt, die Stelle dieser Liebe, die des Überhaupt
für seine Unterthaum nicht hat, vertritt!

Grotius leugnet daß jede Oberherrschaft unter den

Menschen, zu Gunsten derinnigen eingesegt worden
sin, die beherrscht werden, und er führt als bei

spiel die Sklaverei an Seine gewönlichste Art
zu räsomiren ist das aus dem toltum das Recht
bestimmen. Man könnte zward eine Kongegeente.

re Methele anwenden, aber nicht leicht eine

Dünstigern für die Tirgenen ./
Es ist also nach Grotins zweifelhaft, ob das meinsch.

liche Geschlecht einigen Dürmt Menschen angehören,
oder diese dem menscht geschlechte; und der
selbst scheint im ganzen Buche sich zur ersten Meiner

hinzinnigen. So denkt auch Hobbes. Da haben wir
nur die Menschen in Heerden getheilt, trovon, inde

seinen Her hat, der sie hüthet, um sie der aufzu
fraßen.

Wie die Natur des Schäfer weit erhaben über die
seiner Heerde ist, so ist es auch die der Hirten
der Menschen über die Natur ihrer Völker, deren

Herren sie sind. So ran somärte, wie hilo erhält
der Imperator Kaligela, indemm er sehr richtig
nach dieser Analogie schloß, daß die Könige untwe

der Götter, oder die Völker Thiere sein muß.
ten!

Ayisteteles hatte recht, doch er nahm die Wirkung
für die Ursache. Inder Mensch der in der Sklaverey



geboren wird wird für die Staaverei geboren

nichts ist gewißer als das die Sklaven verlie¬
ren alles in ihren Ketten, bis auf die den Wunsch
ihrer los in werden, sie lieben ihre Sklaveren,

wie die Gefärten des Odussers ihre Verwilderung

wenn es daher sklavische Naturen giebt, so kömmtdies
daher, weil man sie gegen die Natur und Sklaven

gemacht hat. Die Gewalt hat die ersten Sklaven ge¬
macht, ihre Bemacht hat sie fortgeseht.

Ich habe nichts gesagt vom König Adam, noch vom
Uniger Non, dem Vater dreier großer Monar.

chen welche sich in die Welt theilten wie es Satur
uns Kinder Thaten, welche man in jenen zu erken.
nen glaubte. Ich laße daß man mir diese Mäßigun
danken wird denn wenn ich gerade von einen diese

Prinzen herabmenge, und villeicht noch obendrem

von der ältesten Knie, kann ich wißen, ob ich nicht für¬

den würde daß ich ein rechtmäßiger König, das menscht.
Geschlechtes seit. Aber es mag sein wie des wolle, man
keit nicht zweifeln da adam der Sonverain der

Welt wie Robinson seiner Gesel war gewesen, we¬
eigstens so lann er der einzige Bewohner war, und

was besonders begnen bei seiner Herrschaft wir!
ist, daß der Monarch, sicher auf seinem Tron,

weder Aufruhr, noch kriege, noch Verschwören
gen zu fürchten hatte.

II Kapitel.

Von dem Rechte des Stärkern.

der stärkste ist nicht immer stark genug umstets
der Herr zu sein, wenn er nicht die Stürke zu Recht

den Gehorsam zur Pflicht macht. So entsteht das Recht
des Stärkern ein Recht das man dem Kleine nur
tronisch nimmt aber in der Wirklichkeit als Armdez
grimmt. Aber wird man uns denn dieß Wort er¬
klären? Die Stärke ist eine Füsische Gewalt; ich

sehe wärlich nicht wie etwas moralisches aus den Wir¬

kungen einer solchen Ursache entstehten so kann. Das
Kärke weichen ist ein Akt der Notwendigkeit,

nicht der Willkür, es ist höchstens ein Akt der Klug.
heit. In welchen Sinne kann es eine Pflicht sein.



3

Dupponiren wir einen Augenblick dieses behaupte

te Recht. Ich behaupten, da hieraus ein unauflös
barer Wirrwarr entstehe, denn wenn es die

Stärke ist welche das Recht macht, so verändert
sich die Wirkung mit der Ursache, und jede Stärke

welche die erstere übertrifft, überwältigt das

darans fließende Recht. Wenn man daher straflos
ungehorsam sein kann, ist man es auch mit vollen

Rechte, und da der Stärkste immer Recht hat, so
handelt es sich und nichts, als es zu so anzustellen.
do man am stärksten sei. Was ist das aber für

ein Recht welches stürzt, wie die Stärke fällt!

Wenn nun gezwungen durch Macht gehorchen muß,
hat man der Pflicht nicht nöthig und zu gehorchen
und wenn mand nicht mehr zum Gehorsain genöthigt
ist, ist man es auch nicht mehr schuldig. Mansieht

also daß die Stärke durch das Wörtchen Recht nichts

gewinnt, es sagt hier kann und gar nichts.Ewelt
Gehorchet der fügischen Mage. Wenn dieß nichts
anders sagen will, als weicht der Stärke, so ist
die Vorschrift zwar so übel nicht, aber überflüßig,

ich stehe dafür daß sie niemals verlest werden

wird. Jede Gewalt könnt von Gott, ich gebe es zu
aber jede Krankheit könnt auch von daher, kann
man darum sagen, daß es verbothen sei einen Arzt

zu rufen? Wenn euch ein Räuber in einem entleg¬
nem Walde anfählt: so muß ich ihm nicht nur mit
Gewalt meine Borge geben, sondern bin ich nicht
obendrein, wenn ich sie ihm wirklich um auf eine gute

Art vorenthalten könnte seypfliehlet sie ihm se

auszuliefern? Denn ohne Zweifel ist auch die Pich seine
Pistole eine Gewalt!

Gestehen wir daher, daß Sie die Stärke kein Recht begrin¬

det und das man mir gesezmäßigen Gewalten von:
beuden ist zu gehorchen. So kommen wir immer auf
meine erste Belauptung zurück.

/Napuel.
von der Sklaveren.

Da kein Mensch von Natur aus einen Vorrann

vor dem anderer hat, und da die Stärke kein Recht

14



einzeugt, bleibt das Übereinkommen als Grund¬
lage jedes oberherrlichen Ansehens unter den

Menschen.

Wenn ein Einzelner, sagt Grotius, seine Freiheit

veräußern, und sich einem Herrn als Sklave
überlaßen kann, warum könnte nicht ein Volk das¬

nämliche mit der seinigen thun, und Unterthie
eines Königs werden. Hier gibt es viele mehrden.

tige Worte, die einer Erklärung bedürfen, aber
halten wir uns an: Veräußern. Unter veran¬
ßern versteht man schenken oder verlanten
Ein Mensch der sich um Sklaven macht verschiebt

sich nicht, er verkauft sich wenigstens nur leben zu

können, aber warum verkauft sich ein Volk! Denn
weit entfernt, daß ein König seinen Unterthauen
ihren Bedarf verschaffe, zieht er vielmehr den

genügen von ihnen und ein König, wie schon Kabeleis

bemerkt, lebt nicht von wenigen. Die Unterthauen
verschenken daher ihre Personen auf die Bedingung

de man ihnen auch ihr Vermögen nehme. Ich weiß
nicht was ihnen den noch übrig bleibt.

Man wird sagen, du der Despot seinen Untertauen
die bürgerliche Ruhe zusichern. Es mag sein; aber

was gewinnen sie, wenn die Kriene die seine Ehrsucht

ihnen zuzieht, wenn seine unerfättliche Habsucht, wenn
die Erpreßungen seiner Minister sie mehr zu Grun
de rechten als es je ihre Zwistigkeiten gethan hätten.
Was gewinnen sie wenn diese Rebe selbst einen Weil.
ihres Elends ausmacht. Man lebt auch im herber

Fruhig, ist dieß genug um sich wohl zu befinden?
die in des liklogen Höle eingeschloßnen Griechen

lebten ruhig, nalem sie erwarteten, wann die Reite
verschlungen zu werden an sie kann.
Sagen, daß sich ein Mensch umsonst verschenke heißt

Stons unbegreifliches etwas ungereintes sagen. Eine
solche Handlung ist wiederrechtlich und nichtig, schon da¬
durch allein, daß der welcher sie begeht unmöglich
bei Seinen sein kann das nämliche von einem

ganzen Volke sagen, heißt ein Volk von Wansinnig

gen supponiren und Narrheit erzeugt kein
Recht!



25

Wenn inder wirklich sich selbst veräußern kann

so kann er doch seine Kinder nicht veräußern.
sie werden als Menschen und frei geboren.

ihre Freiheit gehört ihnen niemand hat ein Recht
darüber zu verfügen als sie bevor sie noch das
Alter in dem die Vernunft sich entwikelt hat erweitet
haben, kann der Vater in ihrem Namen Bedingung

ihrer Erhaltung und ihres Wolseins eingehen; aber
sie nicht enwiederruflich und unbedingt verschen,

ken: denn eine solche Schennung wiederspricht dem

Zweckender Natur, überschreitet die Rechte der Väter
lichen Gewalt. Wenn daher eine willkürliche Herrschaft
richtelüßig sein sollte, so wäre nöthig als in jeder
neuen Aeneration des Volk die Macht hätte sie anzu¬

nehmen oder zu verwerfen; aber denn wurde

die Herrschaft nicht mehr willkürlich sein.

Der Freiheit entsagen heißt seiner Eigenschaft als
Mensch entsagen, den Rechten der Menschheit, selbst

seinen Pflichten. für den gibt es keinen Schladener¬

sag, der auf alles Verzicht geleistet hat. Eine sel¬

de Verzicht leistung ist unverträglich mit der
Natur des Menschen, das heißt seinen Handlein.

gen allen moralischen Wert benennen, so wie sei
nem Willen alle Freiheit. Endlich ist es ein Heeres
und wiedersprechendes Uiber umkommen auf der

einen Seite eine vollständige Berherrschaft zu fest¬

zusehen und auf der andere einen unbegräuz.

ten Gehorsam. Ist es nicht klar daß man gehen den¬
jenigen zu nichts verbunden ist, den man das Recht

hat zu behandeln wie man will! Und dieser ein
züge Umstand, das kein Aequiraliet dein Lanch
statt habe führt er nicht die Nichtigkeit des Aktes

herbei. Den was lau mein Naver gegen mich
für ein Recht haben, da alles was er hat mir ge¬

hört? und da sein Recht auch das meine ist so ist

Dießes mein Recht gegen mich selbst ein Wort wel¬
des keinen Sinn hat,
Grobius und andere Seiten einen andern Ar¬
sprung des vermeintlichen Rechtes der Sklaverni

Aus dem Kriege für indem der Sieger, wie



keinen so festenVereinigungspunkt

sie sagend das Recht habe denUberwundeen
zu tödten, um dieser kann sein Leben auf Ko¬
sten seiner Freiheit retten; ein Vertrag der
umso rechtlicher ist, da beide Theile dabeigewinnen.

Aberes ist klar, daß dieß vermeintliche RechtdieUibergendnen zu tödten keines wegs aus demStund

des Kriegesentspringt. Dadurchschon, daß dieMenschen
die in ihrer ersprünglichen abhängigkeit lebenbeinin keinem so nahen Verhältniß ziehen umdenStand
des Friedens o des Krieges festzufügen sind sie von
Natur aus keine Feinde. Umder Sachen, nicht der
Menschenwillen entsteht der Arre, und da derJu¬
Unddes Krieges nicht aus den einfachenVerhältniße
den Personenlichen Verhältnißen, soder mir ausden
Verhältniße der Auter entstehen kann, so hinder
Privathung o der trieg eines Menschengegenden
andern nicht bestehen weder im Vaterstande, wo
es noch kein beständiges Eigenthumgibt, nochein
gesellschaftlichem Zustande, woalles unter demAn¬
sehe der Gesezesteht.

Die KampfeEinzelner die Zweckämpfe, dieRencontie¬
sind Handlungendie kennes wegseinen Staat begrin¬
den, undwasdie Gringtfelden betrifft, die LedrichII,
KönigundFrankreicheinführte, unddie durchdenGottesfre¬
den gehimmtwürden, so sind dieß Mißbräucheraus
die aus demLehessich undentsprangen, ein Sistenzdas
so unsinnig ist als es je eines gab, das allenGrundsa¬
und eines natürl. Rechtes und einer gesundenPo.
Aitikwiederstreitet
Der Krieg ist also kein Verhältniß des Menschenzum
Menschen, sonder eines Staatz zumander, inwelchen
die Einzelnen nur durch Zufall feinde sind, undwir
nicht als Menschen, nicht einmal als Bürger, sonder
wie Soldaten nicht sowolals Glieder ihresStaakes,
sondern vielmehr als Vertheidiger desselben. Daher
kann ein Staat nur einen fandern Stadt zumFeinde
haben, nicht aber enzelne Menschen, da sagenunter
Gegenständen von verschiedenen Naturen kannman
keinen wahren Vereinigungspenkt festsezen

Dieser Grundsag ist übereinstimmend mit denMa¬
Bimnen, welchenunzu allen Zeiten befolgte, undmich
der Gewokheitaller polizierter Völker. DieKriegs
erklärungen sind dinger bekanntenasungen für
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ausgebrochnen

fremde Macht, als für dir ungenen ihre Unterte¬
nen. Der Auslander er sei weig, Privatmann
sei es ein ganzes Volk, welcher kannt mordet, oder
den Untertauen Hinderniße in den Weglegt, ohne
vorber demBegenten angekündigt zu haben, isteikein Feind, sondern ein Räuber. Selbst ereinemumächtige

gerechtenKriegeenthält sich ein gerechter Fürstalles
deßen was der Gesantheit gehört. Aberderverschont
die Person und das EigenthumEinzelner, er thut
Reichte auf welchesich die sinnigen gründen. Da
der Zwelldes Streifes die SchwächungdesFeindlichen
Staates ist, so hat bean des Recht semVerteilliger
zu tödten, so lange sie die Wassenin derHand
haben, aber so bald sie dieselben weglegenUnd
sich ergeben, und dadurch aufhören Freude, oder

Werkungdes Feindes zu sein, werden sie wieder
einfachter Menschen, ummanhat weiter keinRecht.
auf ihr Leben. Manchmalkann manden Staat zutrm¬
die rechten, ohneein einzigen seiner BurgerGliebe
zu tödten. Danngibt der Krieg kein Rechtdasnicht
notwendig zu seinem Zweckewäre. DieseGründse
zu sind recht die des Grotiussie stüzensich nichtauf
das Anseht der Preten, aber sie entsprugenaus
der Natur der Dinge, und sind in derVernust

gegründet.
Wasdas Rechtder Eroberungbetrift, so hat eskeinen
andere Grund als das Gegen des Stäckern. Wenn
der Krieg demSieger nicht das Recht gibt dieÜber¬
wendnenzu tödten, so kann dieß Recht welcheser
nicht hat, nicht das begrundensie zu Sklavenzuman
chen. Manhat kein RechtdenFeindzu tödten, alswenn
manihn nicht zumSklaven machenkann, dasRecht
ihn zumSklaven zu machenkannt entsprengt, daher
keines wegsaus demGechte ihn zu tödten; esist
daher ein ungleicher Tausch ihn umden Preis rei
ner Freiheit sein Leben aber welches mankein
Rechthat kanntenzu laßen. Wennmannun, dasrecht

über Leben u Tod auf das Recht derSklaveres
und dieß leztere wieder auf das Recht überLeben
und törgründet, ist es nicht augenscheinlich
daß manin einen schädlichen Zirkel geräth!

Ja, wennich sogar dieß barbarische Rechtaber
ieben und Vorzugäbe, so sage ich dennochin einer
Kriegen eroberten Sklaver oder einüberwundenes



Volk zu nichts gegen seinen Herren verpflicktest

ist, als ihm zu gehorchen so lange der Zweugt denn

ert. Der Siegen hat ihnen keine Gnade erzeugt,
da er ein Auginwalles für ihr Leben agen. Statt

sie unnälz zu tödtet tödtet ert sie für seinen Tugen
Wheit entfret daher, daß er über sie eine Ansehenwelche

mit dem Rechte des Stärkern verknüpft ist erhältten

hätte, besteht vielmehr der Kings, und griffen ihnen
wie vormals zu ihre Verhältniß selbst ist bego¬
Wirkung desselben, den die Ausübung des Grings¬

rechts zupprennt doch wol nicht einen Friedenstrak
tat. Man hat einen Vertrag geschlaßen. —Ich will es

zugeben, doch diese Vertrag statt den Kriegsstand zu

endigen, surponirt die Fortdauer desselben
Hieraus folgt daß das Recht der Sklaveres, von wasfür
einen Gesichtspuckt man immer dieselbe betrachtest

nichtig sei, nicht nur allem weil sie wiederrecht¬
Auch, sondern auch weil sie wiedersinnig ist, undganz¬
lich ein Wort ist das nichts bedeutet. Die Worte. Solima
wei und Recht sind wiedersprechend, und schlieSet

ßten sich wechselseitig aus Man mag es ein zwisch
2 einzelnen Menschen, oder von einem Engelnenmeinen
und einen ganzen Volke sagen, es ist und bleibt
ungereint zu sagen: Ich schließe mit dir einen

Vertrag dir mir lästig, mir allem nützlicht den ich

halte werde wie mir's beliebt, du aber wie es mir

gefällt.

VKapitel.

Daß man immer zu einem ersten Vertrage
zurücksehen müße.

Wenn ich alles das gegäbe, was ich bisher widerlegt
habe, hitten die Verleidiger des Despation dennoch

nichts gewonnen. Es wäre noch imer ein großen
Unterschied zwischen der Unterwerfung eines undes

zipliniolen Haufers, und der Regierung einen Ge¬
sellschaft. Wenn auch zerstreute Menschen noch und

nach einem Linzigen unterworfen werden ihre
Zal mag nun groß oder klein rein gesehe
ich doch und einen Herrn und Sklaven, kennes
weg, aber ein Voll und seinen beherrschen, das

ist, wol eine Zusamenhäusung, aber darum noch



wodurch würde denn die Verbindlichkeit der Minderheit19
der Wal der Merheit zu unterworfen begreidetten

6.

kein Vereingung, da ist kein gemeinschaftliches

Wohl, sein Staathörner. Jener Mensch, und hit

te er auch die halte Welt unterzicht, ist doch nichts
als ein Trientmann. sein Interesse, gekennt
von dem der andern, ist immer nur ein Priret

intereßen. Wenn diese nämliche Mann stirbt bleibt

sonne Herrschaft zerstreut und die gemeinschaftliches
Band, so wie eine Euche sich auflost und zu einem
Aschenhausen zerfällt wenn das Feuer dieselb ver¬
zehrt hat.

E Volk, sagt Grotius, kann sich einem König finge.

Bben. Nach Gratius ist also ein Volk ein Volk beime
s sich dem Herrscher unterwirft. Diese Vergebung

stellst ist eine Bürgerliche Handlung, sagt eine öffet
liche Beratschlagung voraus. Daher wird es gut sein
denn man, bevor man den Akt vornimmt durch
vom ein Volk seiner König wählt, man vorher den¬

jenigen prift durch den ein Tott ein Volk wird, der

dieser Akt, der ertwendigerweige dem andern vorge¬

hen muß, ist die wäre Grundlage der Gesells?
schaft. godnoch würdedenn
In der That, wenn es keinen frühere Vertrag gabe, wein

etman sich verbindlich macht. Ich auf den Fall des die

Wal nicht ein sting sein sollte die Minderheit sich
+ der Merheit unterwerfen wolle Und wohl nähmen
den Hechtert, die einen Gewißen zum Herrn wollen

das Recht, für Zehen die ihn nicht wollen, zu stüm¬
men. Das Gegen der Stimmennerheit entscheide ist

selbst eine Einrichtung die aus der Uiberein kunft
fließt, und sodert zum wenigstens das einmal Stimmen.

Alllheit da gewesen sei

Vt Kapitel.

Pon dem Gesellschafts - Bunde.

Ich meine an, die Menschen befinden sich auf demPunk
e, wohin die Hinderniße
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